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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte, insbeson-
dere Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte, mit ei-
nem Gehäuse, welches zumindest eine Lichtaustrittsflä-
che aufweist, und mit einem mit dem Gehäuse verbind-
baren Wandausleger zur lösbaren Befestigung der
Leuchte an einer insbesondere vertikalen Befestigungs-
fläche.
�[0002] Aus der Praxis sind verschiedene solcher
Leuchten bekannt, die ein Gehäuse mit zumindest einer
seitlichen Lichtaustrittsfläche aufweisen. Die Lichtaus-
trittsfläche ist beispielsweise durch eine Scheibe mit ei-
nem Piktogramm gebildet und bei entsprechendem Pik-
togramm kann die Leuchte als Sicherheits- oder Ret-
tungszeichenleuchte in einem Notbeleuchtungssystem
eingesetzt werden. Das Gehäuse besteht in der Regel
aus Kunststoff und weist entsprechende Mittel zur lös-
baren Befestigung der Leuchte an einer Decke oder einer
Wand auf. Zur Deckenbefestigung dient beispielsweise
eine Pendelaufhängung und zur Befestigung an einer
Wand oder sonstigen vertikalen Befestigungsfläche ein
Wandausleger.
�[0003] Der Wandausleger muss eine gewisse Stabili-
tät aufweisen, damit er das Gewicht der Leuchte mit allen
Leuchtenbestandteilen tragen kann. Insbesondere soll
der Wandausleger nicht sichtbar durchhängen. Aus die-
sem Grund wird ein solcher Wandausleger in der Regel
aus einem relativ dicken, stabilen Material gefertigt oder
auch auf eine andere Weise stabilisiert, was sich immer
in erhöhten Kosten niederschlägt.
�[0004] Die Befestigung zwischen Gehäuse und Wand-
ausleger erfolgt in der Regel durch Schrauben.
�[0005] Die US- �A 6,082,031 beschreibt eine Leuchte
von im Wesentlichen kastenförmiger Form. Entlang einer
seitlichen Begrenzungsfläche der Leuchte erfolgt eine
Befestigung durch Einstecken von zwei Schrauben oder
dergleichen in Aufnahmeschlitze eines an einer Befesti-
gungsfläche angeordneten Halters.
�[0006] US-�A 4,355,479 beschreibt eine Leuchte von
ebenfalls kastenförmiger Form, die auf einer einer ent-
sprechenden Befestigungsfläche zugeordneten Rück-
seite in Art einer Schwalbenschwanzbefestigung an ei-
nem entsprechenden Befestigungselement gehalten ist.
�[0007] US-�B-�6,499,866 offenbart eine weitere Leuchte
als Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte, bei der
zusätzlich Beleuchtungseinrichtungen seitlich und oben
an der Leuchte befestigbar sind. Die Befestigung erfolgt
über eine Anzahl von Haken, die in einen entsprechen-
den Schlitz eingreifen, wobei die Schlitze an dem Leuch-
tengehäuse und die Haken an den zusätzlichen Leuch-
ten ausgebildet sind. Die Befestigung der Leuchte erfolgt
über eine Art Kopfblende, mit der das eigentliche Leuch-
tengehäuse lösbar durch Verschrauben oder derglei-
chen befestigt ist
�[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Leuchte der eingangs genannten Art dahingehend zu
verbessem, dass bei ausreichender Stabilität der Befe-

stigung mittels eines Wandauslegers gleichzeitig die
Montage schneller und leichter zu gestalten und die Her-
stellungskosten zu senken.
�[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Leuchte mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
�[0010] Durch die Verwendung von Eingriffselement
und Gegeneingriffselement wird die Montage des Leuch-
tengehäuses vereinfacht und ist schnell möglich. Der
Wandausleger wird zuerst an der entsprechenden Befe-
stigungsfläche angebracht und dann wird das Gegenein-
griffselement durch entsprechendes Verschieben des
Gehäuses relativ zum Wandausleger mit dem Eingriffs-
element in Halteeingriff gebracht. Die Demontage erfolgt
analog durch Trennung von Eingriffs- und Gegeneingriff-
selement.
�[0011] Die Biegebelastung des Wandauslegers ist de-
sto geringer, je näher das Gehäuse an der Befestigungs-
fläche angeordnet ist. In diesem Zusammenhang wäre
eine direkte Anlage des Gehäuses an der Befestigungs-
fläche von größtem Vorteil. Um allerdings das Gehäuse
bei gleichzeitiger geringer Belastung des
�[0012] Wandauslegers beabstandet zur Befestigungs-
fläche anordnen zu können, wird das Gehäuse in Halte-
stellung seitlich insbesondere benachbart zu einem vom
Wandausleger abgewandten unteren Gehäuseende ab-
gestützt. Durch diese Abstützung wird eine zu hohe Bie-
gebelastung des Wandauslegers vermieden, die gege-
benenfalls ein Durchhängen oder ein Abbiegen des
Wandauslegers relativ zur Befestigungsfläche verursa-
chen könnte.
�[0013] Bei der erfindungsgemäßen Leuchte erfolgt
das Verschieben des Gehäuses relativ zum Wandaus-
leger insbesondere in Richtung der Befestigungsfläche,
so dass der Abstand zwischen dieser und dem Gehäuse
so klein wie möglich sein kann. Dadurch wird eine über-
mäßige Belastung des Wandauslegers durch das Ge-
wicht des Gehäuses mit entsprechenden Leuchtenbe-
standteilen vermindert. Separate Befestigungsmittel,
beispielsweise in Form von Schrauben oder dergleichen,
sind nicht erforderlich. Ebenso ist die Anwendung eines
speziellen Werkzeugs zur Verbindung von Gehäuse und
Wandausleger unnötig.
�[0014] Je näher das Gehäuse bei der Verschiebung
bis zum Halteeingriff an die Befestigungsfläche angenä-
hert wird, desto geringer ist die Biegebeanspruchung des
Wandauslegers durch das entsprechende Gewicht.
�[0015] Der Wandausleger kann daher aus einem re-
lativ dünnen und preiswerten Material hergestellt sein,
ohne dass ein Verbiegen oder Durchhängen zu befürch-
ten ist.
�[0016] Aus diesem Grunde ist eine Verschiebung des
Gehäuses relativ zum Wandausleger in Richtung Befe-
stigungsfläche bevorzugt. Wird allerdings auf den Vorteil
des dünnen und preiswerten Materials für den Wandaus-
leger verzichtet, kann auch eine entsprechende Ver-
schiebung weg von der Befestigungsfläche erfolgen, wo-
bei der Vorteil der einfachen und schnellen Montage des
Gehäuses am Wandausleger verbleibt.
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�[0017] Es besteht die Möglichkeit, dass die relative
Verschiebung von Gehäuse und Wandausleger nur dazu
dient, Eingriffs- und Gegeneingriffselement in Halteein-
griff miteinander zu bringen. Die Zuordnung dieser Ele-
mente und die Montage kann allerdings dadurch verein-
facht werden, � wenn Eingriffs- und Gegeneingriffsele-
ment zuerst in eine Einsetzstellung von Gehäuse und
Wandausleger und anschließend durch Verschieben des
Gegeneingriffselements entlang des Eingriffselements
in den Halteeingriff als Haltestellung bringbar sind. In der
Einsetzstellung kann eine einfache Zuordnung von Ein-
griffs- und Gegeneingriffselement es ermöglichen, dass
auch bei einer Überkopfmontage oder Montage an an-
deren schwer zugänglichen Stellen sicher das Gegen-
eingriffselement in Eingriff mit dem Eingriffselement ge-
bracht werden kann. Das anschließende Verschieben
zur Herstellung des Halteeingriffs in der Haltestellung
kann dann durch entsprechende Formgebung des Ein-
griffselements so erfolgen, dass keine genaue Ausrich-
tung oder dergleichen von Eingriffs- und Gegeneingriff-
selement notwendig ist und das Verschieben in Halte-
stellung im Wesentlichen zwangsgeführt erfolgt.
�[0018] Um bei dieser Verschiebung aus Einsetz- in
Haltestellung das Gehäuse insbesondere entlang des
Wandauslegers an die Befestigungsfläche näher heran-
zuführen, können Eingriffs-�und Gegeneingriffselement
zwischen Einsetz- und Haltestellung in Längsrichtung
des Wandauslegers relativ zueinander verschieblich
sein. Weiter vereinfacht wird die Verschiebung, wenn
diese im Wesentlichen parallel zur Längsrichtung des
Wandauslegers erfolgt und nicht noch Bewegungskom-
ponenten senkrecht und/�oder quer zur Längsrichtung bei
der Verschiebung auftreten.
�[0019] Eine einfache Ausbildung des Wandauslegers
kann darin gesehen werden, wenn dieser eine Boden-
platte aufweist, welche an einem Ende an der Befesti-
gungsfläche lösbar befestigt ist. Die lösbare Befestigung
an der Befestigungsfläche kann in ansonsten üblicher
Weise durch Verschrauben, Aufklipsen, Einhängen oder
dergleichen erfolgen. Eine solche Bodenplatte ist einfach
aus einem Blechmaterial oder dergleichen herstellbar.
�[0020] In diesem Zusammenhang kann es weiterhin
als vorteilhaft erachtet werden, wenn das Eingriffsele-
ment als sich in der Bodenplatte erstreckende Eingriffs-
ausnehmung ausgebildet ist. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, dass an der Bodenplatte als Eingriffsele-
ment beispielsweise ein schienenartiges Element ange-
ordnet ist, an dem das entsprechende Gegeneingriffs-
element eingehängt oder auf dieses aufgeschoben wird
und dann in Haltestellung beispielsweise durch Verra-
sten gehalten ist. Die Anordnung einer entsprechenden
Eingriffsausnehmung ist allerdings konstruktiv einfacher
und eine solche Ausnehmung kann bereits bei der Her-
stellung des Wandauslegers durch einfaches Ausstan-
zen oder dergleichen hergestellt werden.
�[0021] Um bei einer solchen Eingriffsausnehmung in
einfacher Weise Einsetzstellung und Haltestellung zu
realisieren, kann die Eingriffsausnehmung einen Einset-

zendabschnitt zum Einsetzen und einen Halteendab-
schnitt zum Halten des Gegeneingriffselements aufwei-
sen und dabei das Gegeneingriffselement entlang der
Eingriffsausnehmung zwischen Einsetz- und Halteend-
abschnitt verschieblich sein. Die Einsetzstellung wird
durch Einsetzen in den Einsetzendabschnitt und die Hal-
testellung durch Verschieben in den Halteendabschnitt
realisiert.
�[0022] Um in diesem Zusammenhang die vereinfachte
Zuordnung von Eingriffs- und Gegeneingriffselement in
Einsetzstellung bzw. zum Erreichen der Einsetzstellung
zu gewährleisten, kann der Halteendabschnitt im Ver-
gleich zum Einsetzendabschnitt kleinere Abmessungen
aufweisen und insbesondere ein Randbereich des Hal-
teendabschnitts das Gegeneingriffselement in Haltestel-
lung zumindest teilweise untergreifen. Das heißt, dass
das Gegeneingriffselement ohne Schwierigkeiten durch
entsprechend große Abmessungen des Einsetzendab-
schnitts in diesen einsetzbar und anschließend entlang
der Eingriffsausnehmung bis zum Halteendabschnitt ver-
schiebbar ist. Dort erfolgt durch das Untergreifen des Ge-
geneingriffselements dessen Halten und gleichzeitig
wird durch die sich vermindemden Abmessungen in
Richtung Halteendabschnitt eine Art Zwangsführung bei
der Verschiebung erreicht.
�[0023] Das teilweise Untergreifen kann bei einem Aus-
führungsbeispiel dadurch realisiert werden, dass das
Gegeneingriffselement hinterschnitten ist. In diese Hin-
terschneidung greift der entsprechende Randbereich
des Halteendabschnitts ein, so dass ein Lösen des Ge-
häuses vom Wandausleger verhindert ist.
�[0024] Bei einem Ausführungsbeispiel für ein solches
Gegeneingriffselement kann dieses als vom Gehäuse
abstehender, im Wesentlichen T- �förmiger Zapfen aus-
gebildet sein. Der obere T-�Balken wird in diesem Zusam-
menhang von dem entsprechenden Randbereich des
Halteendabschnitts untergriffen. Es besteht ebenfalls die
Möglichkeit, dass das Gegeneingriffselement im We-
sentlichen stiftförmig ist und in Verschieberichtung des
Gehäuses verlaufende, seitliche Schlitze aufweist, in der
Randbereich eingreifen kann.
�[0025] Um das Untergreifen insbesondere in Haltestel-
lung nicht nur in Längsrichtung des Wandauslegers zu
realisieren, kann das Gegeneingriffselement ein im We-
sentlichen flaches Kopfteil und ein von diesem sich in
Richtung Gehäuse erstreckendes Fußteil aufweisen.
Das Kopfteil ist in der Regel kreisförmig oder elliptisch
oder in anderer Weise oval ausgebildet, wobei der Ein-
setzendabschnitt eine entsprechende Form aufweist.
�[0026] Insbesondere in der Haltestellung ist es dann
von Vorteil, wenn das Kopfteil allseitig über das Fußteil
im Wesentlichen radial nach außen vorsteht. Auf diese
Weise kann das Kopfteil in Haltestellung bei entspre-
chender Formgebung des Halteendabschnitts auch an
seiner in Verschieberichtung liegender Vorderseite un-
tergriffen werden.
�[0027] Es besteht natürlich ebenfalls die Möglichkeit,
dass diese seitliche Abstützung an anderer Stelle des
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Gehäuses zwischen dem unteren Gehäuseende und
dem Wandausleger erfolgt.
�[0028] Um den Wandausleger in einfacher Weise an
einer entsprechende Befestigungsfläche lösbar befesti-
gen zu können, kann der Wandausleger einen sich im
Wesentlichen entlang der Befestigungsfläche erstrek-
kenden Anlageschenkel aufweisen, der insbesondere
auch zur seitlichen Abstützung des Gehäuses dienen
kann.
�[0029] Die seitliche Abstützung kann in diesem Zu-
sammenhang dadurch erfolgen, dass das Gehäuse an
dem Anlageschenkel anliegt.
�[0030] Der Anlageschenkel kann allerdings auch nur
dazu dienen, an der Befestigungsfläche anzuliegen,
ohne dass die direkte Befestigung des Wandauslegers
über dem Anlageschenkel in diesem Bereich erfolgt.
�[0031] Um einen Sichtschutz für Eingriffs- und Gegen-
eingriffselement sowie für weitere Zuführungen, wie bei-
spielsweise elektrische Leitungen, zum Gehäuse zu bil-
den, können Randwände zumindest stellenweise von
der Bodenplatte auf der vom Gehäuse abgewandten
Oberseite der Bodenplatte vorstehen. Durch solche
Randwände kann das optische Erscheinungsbild des
Wandauslegers verbessert werden.
�[0032] Die Herstellung des Wandauslegers wird weiter
vereinfacht und kostengünstiger, wenn der Wandausle-
ger aus einem einteiligen Blechmaterial geformt ist. Ein
solches Blechmaterial kann aus einem dünnen Metall
oder auch aus einem Kunststoffmaterial gebildet sein.
�[0033] Um das Gehäuse auch beabstandet zum An-
lageschenkel anordnen zu können unter gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der Stabilität des Wandauslegers,
kann der Anlageschenkel an seinem von der Bodenplatte
abgewandten unteren Ende einen von der Befestigungs-
fläche in Richtung Gehäuse weisenden Abstützschenkel
aufweisen. Dieser dient zur seitlichen Abstützung des
Gehäuses. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass
ein solcher Abstützschenkel oder auch andere Einrich-
tungen zusätzlich oder auch an Stelle des Abstützschen-
kels am unteren Ende entlang der weiteren Längsaus-
dehnung des Anlageschenkels angeordnet sind.
�[0034] Ein einfaches Ausführungsbeispiel für einen
solchen Abstützschenkel kann darin gesehen werden,
wenn dieser im wesentlichen als liegend L-�förmiger Ab-
winkelschenkel ausgebildet ist. Dieser kann dadurch her-
gestellt werden, dass ein unteres Ende des Anlage-
schenkels zweifach umgekantet wird, so dass der län-
gere L-�Schenkel in Richtung Gehäuse weist und der kür-
zere L- �Schenkel am Ende des längeren L-�Schenkels in
Richtung Bodenplatte weist und seitlich am Gehäuse in
Haltestellung anliegt. Die Anordnung dieses Abwinkel-
schenkels kann dabei so gewählt sein, dass er sich in
Haltestellung flächenbündig zur Unterseite des Gehäu-
ses erstreckt. Dadurch entsteht ein optisch vorteilhaftes
Erscheinungsbild der gesamten Leuchte und gleichzeitig
wird ein einfaches Indiziermittel an die Hand gegeben,
durch das feststellbar ist, dass das Gehäuse bzw. das
Gegeneingriffselement in ausreichendem Eingriff mit

dem Eingriffselement in Einsetzstellung ist und dass die
Haltestellung bereits erreicht ist, was durch die Anlage
des kürzeren L-�Schenkels an der Seite des Gehäuses
indiziert ist.
�[0035] Um sowohl die Haltestellung auf noch weitere
Weise zu kennzeichnen als auch gleichzeitig ein Verlas-
sen der Haltestellung zu erschweren, kann der Wand-
ausleger wenigstens ein Rastelement aufweisen, mit
dem ein Gegenrastelement des Gehäuses in Haltestel-
lung in Rasteingriff ist. Dieser Rasteingriff dient einerseits
zur Kennzeichnung der Herstellung der Haltestellung
durch taktile Wahrnehmung bei dem Verschieben aus
Einsetzstellung in Haltestellung und andererseits verhin-
dert er ein selbsttätiges oder zu leichtes Verlassen der
Haltestellung.
�[0036] Es besteht die Möglichkeit, dass Rast- und Ge-
genrastelement als Teile von Eingriffs-�und Gegenein-
griffselement ausgebildet sind. Eine weitere Möglichkeit
kann darin gesehen werden, dass das Rastelement als
Rastöffnung in der Bodenplatte und das Gegenrastele-
ment als Einrastvorsprung an einer Gehäuseoberseite
ausgebildet sind.
�[0037] Natürlich besteht für Rastelemente und Gegen-
rastelement auch die Möglichkeit der umgekehrten An-
ordnung jeweils an Bodenplatte bzw. am Gehäuse. Dies
gilt analog selbstverständlich auch für Eingriffs- und Ge-
geneingriffselement. Das heißt, eine entsprechende Ein-
griffsausnehmung kann auch am Gehäuse mit entspre-
chenden Eingriffselement am Wandausleger realisiert
werden.
�[0038] Die elektrische Versorgung der Leuchte erfolgt
in der Regel optisch unsichtbar oder zumindest verkleidet
von einer Oberseite des Gehäuses her. Um in einfacher
Weise die elektrische Versorgung gemäß Erfindung zu
ermöglichen, kann die Bodenplatte zumindest eine wei-
tere Ausnehmung für wenigstens ein von der Gehäuse-
oberseite vorstehendes Anformelement, wie Aufhänge-
lement, Leitungsdurchführungselement oder derglei-
chen, aufweisen, entlang welcher Ausnehmung das An-
formelement zwischen Einsetzstellung und Haltestellung
verschiebbar ist. Das Leitungsdurchführungselement ist
als bereits vorhandene Öffnung oder noch herzustellen-
de Öffnung in der Gehäuseoberseite ausgebildet. Das
Aufhängelement kann ein zusätzliches Element sein,
dass auch eine Aufhängung der Leuchte unabhängig
vom Wandausleger durch sonst bekannte Mittel, wie Ver-
schrauben oder dergleichen, ermöglicht. Da bei Befesti-
gung des Gehäuses am Wandausleger eine Verschie-
bung von Eingriffs- und Gegeneingriffselement erfolgt,
ist diese entsprechende Verschiebung auch für die wei-
tere Ausnehmung und das entsprechende Anformele-
ment möglich. Es besteht in diesem Zusammenhang
ebenfalls die Möglichkeit, dass die weitere Ausnehmung
nicht nur für ein Anformelement, sondern auch für zwei
oder mehr Anformelemente dient.
�[0039] Um eine relativ kompakte Leuchte zu erhalten,
kann die Länge des Anlageschenkels im Wesentlichen
gleich der Höhe des Gehäuses sein. Dadurch wird auch
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gewährleistet, dass die Indizierung des korrekten Her-
stellens der Einstetzstellung durch flächenbündige An-
ordnung von Abstützschenkel und Gehäuseunterseite
möglich ist. In Einsetz- bzw. Haltestellung kann in diesem
Zusammenhang die Gehäuseoberseite direkt an einer
Unterseite des Wandauslegers bzw. der Bodenplatte an-
liegen, so dass an dieser Stelle im Wesentlichen kein
Spalt oder Zwischenraum gebildet ist. Das Andrücken
der Gehäuseoberseite an die Unterseite der Bodenplatte
kann in diesem Zusammenhang dadurch erreicht wer-
den, dass beispielsweise der Randbereich der Eingriffs-
ausnehmung in Verschieberichtung in Richtung Halte-
stellung rampenförmig oder schräg nach oben in Rich-
tung Befestigungsfläche ansteigt und dadurch das Ge-
häuse allmählich an die Unterseite der Bodenplatte an-
genähert und stärker an diese angedrückt wird.
�[0040] Um ein Abknicken der Bodenplatte relativ zum
Anlageschenkel weiter zu verhindern, kann ein Verstei-
fungselement im Übergang von Bodenplatte zum Anla-
geschenkel angeordnet sein. Ein Beispiel für ein solches
Versteifungselement ist beispielsweise eine als Einker-
bung ausgebildete Verformung von Bodenplatte und An-
lageschenkel in diesem Übergangsbereich. Weitere
denkbare Versteifungselemente sind rippenartige Struk-
turen oder dergleichen, die sich beispielsweise zwischen
Unterseite der Bodenplatte und der dem Gehäuse zuge-
wandten Außenseite des Anlageschenkels erstrecken.
�[0041] Es besteht die Möglichkeit, neben der Eingriffs-
ausnehmung und der weiteren Ausnehmung noch wei-
tere Öffnungen oder Freiräume in der Bodenplatte aus-
zubilden. Diese können zur Aufnahme weiterer von der
Gehäuseoberseite vorstehender Teile dienen. Diese ent-
sprechenden Teile sind beispielsweise bei Verwendung
des Leuchtengehäuses ohne den entsprechenden
Wandausleger oder auch bei Verwendung mit anderen
bereits bekannten Wandauslegern einsetzbar. Dadurch
ist das Gehäuse nicht speziell an den beschriebenen
Wandausleger angepasst, sondern kann auch in anderer
Weise und mit anderen Mitteln befestigt werden, so dass
es als Gehäusemodul zur variablen Befestigung ausge-
bildet ist.
�[0042] Um den Wandausleger auch auf seiner dem
Gehäuse abgewandten Seite zu verschließen und damit
ein Verschmutzen durch Staub oder dergleichen der Bo-
denplatte zu vermeiden, kann der Wandausleger einen
Deckel zum Aufsetzen auf die Bodenplatte mit Randwän-
den aufweisen. Das Aufsetzen kann sowohl von oben,
d.h. von der dem Gehäuse abgewandten Seite als auch
durch Aufschieben in Richtung Befestigungsfläche erfol-
gen.
�[0043] Im Folgenden wird ein vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand der in der Zeichnung
beigefügten Figuren näher erläutert.
�[0044] Es zeigen: �

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels gemäß Erfindung schräg von
oben bei vom Wandausleger getrennten

Leuchtengehäuse;

Figur 2 eine vergrößerte Teildarstellung nach Figur 1
mit Eingriffs- und Gegeneingriffselement in
Einsetzstellung;

Figur 3 die Detaildarstellung nach Figur 2 mit Ein-
griffs- und Gegeneingriffselement in Halte-
stellung;

Figur 4 eine Figur 1 entsprechende Vorderansicht der
erfindungsgemäßen Leuchte, und

Figur 5 eine der Einsetzstellung nach Figur 3 entspre-
chende Vorderansicht analog zu Figur 4.

�[0045] In Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Leuchte 1 in einer perspektivischen
Ansicht von schräg oben und vorn dargestellt. Die Leuch-
te 1 weist ein Gehäuse 2 mit seitlicher Lichtaustrittsfläche
3 und einen Wandausleger 4 zur lösbaren Befestigung
an einer Befestigungsfläche 5 in Form beispielsweise ei-
ner Wand auf.
�[0046] Das Gehäuse 2 weist auf der der dargestellten
Lichtaustrittsfläche 3 gegenüberliegenden abgewandten
Seite eine weitere analoge Lichtaustrittsfläche und ge-
gebenenfalls an einer Gehäuseunterseite 20 ebenfalls
eine Lichtaustrittsfläche auf.
�[0047] Die seitlichen Lichtaustrittsflächen 3 sind mit ei-
nem entsprechenden Piktogramm insbesondere geeig-
net für Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchten ver-
sehen.
�[0048] Das Gehäuse 2 weist an seiner der Gehäuse-
unterseite oder dem unteren Ende 20 gegenüberliegen-
den Gehäuseoberseite 33 verschiedene, von dieser vor-
stehenden Elemente 7, 35 auf. Das Element 7 dient als
Gegeneingriffselement, das mit einem in einer im We-
sentlichen ebenen Bodenplatte 11 des Wandauslegers
4 ausgebildeten Eingriffselement 6 in Eingriff bringbar
ist. Eingriffs- und Gegeneingriffselemente 6, 7 sind paar-
weise jeweils in der Bodenplatte 11 bzw. an der Gehäu-
seoberseite 33 vorgesehen.
�[0049] Neben dem Gegeneingriffselement 7 sind noch
weitere Anformelemente 35 vorgesehen, die in entspre-
chende Ausnehmungen 34 in der Bodenplatte 11 ein-
setzbar sind. Solche Anformelemente 35 dienen bei-
spielsweise zur Befestigung des Gehäuses 2 an anderen
Einrichtungen als dem dargestellten Wandausleger 4
oder auch zur Durchführung von Versorgungsleitungen
in das Innere des Gehäuses 2.
�[0050] Auch diese Anformelemente 35 sind paarweise
angeordnet.
�[0051] Weiterhin sind auf der Gehäuseoberseite 33
noch Einrastvorsprünge 32 als Gegenrastelemente 30
angeordnet, die in Rastöffnungen 31 als Rastelemente
29 in der Bodenplatte 11 einrastbar sind, siehe die fol-
genden Figuren.
�[0052] Die Bodenplatte 11 ist entlang ihrer Längssei-
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ten sowie entlang zumindest einer Querseite mit Rand-
wänden 22, 23 und 24 versehen, die sich von einer Ober-
seite 25 der Bodenplatte 11 nach oben, d.h. vom Gehäu-
se 2 weg, erstrecken. Die Randwände 22 bis 24 erstrek-
ken sich bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
senkrecht zur Bodenplatte 11.
�[0053] Weiterhin weist der Wandausleger 4 noch ei-
nen Anlageschenkel 21 auf, der sich rechtwinklig zur Bo-
denplatte 11 entlang einer Seitenfläche des Gehäuses
2 erstreckt und an der Befestigungsfläche 5 anliegt und
dort lösbar befestigt ist.
�[0054] Ein auf Bodenplatte 11 und Randwände 22 bis
24 aufsetz- bzw. aufschiebbarer Deckel ist zur Vereinfa-
chung nicht dargestellt. Durch einen solchen Deckel wird
der Freiraum zwischen Bodenplatte 11 und den entspre-
chenden Randwänden 22 bis 24 verschlossen.
�[0055] Der Anlageschenkel 21 ist am Ende 12 mit der
Bodenplatte 11 verbunden und zusammen mit dieser so-
wie den entsprechenden Randwänden und Ausnehmun-
gen einteilig ausgebildet. Als Material für den Wandaus-
leger 4 wird ein dünnes Blechmaterial oder auch Kunst-
stoffmaterial verwendet.
�[0056] In Figur 1 ist das Gehäuse 2 noch vom Wand-
ausleger 4 getrennt.
�[0057] In Figur 2 ist ein Detail aus Figur 1 vergrößert
dargestellt, wobei in dieser Figur wie in allen weiteren
Figuren gleiche Teile jeweils mit gleichen Bezugszeichen
versehen sind und teilweise nur im Zusammenhang mit
einer Figur erwähnt werden.
�[0058] In Figur 2 ist Gegeneingriffselement 7 in Ein-
setzstellung 8 angeordnet, d.h. im Einsetzendabschnitt
14 des als Eingriffsausnehmung 13 ausgebildeten Ein-
griffselements 6 eingesetzt, siehe hierzu auch Figur 3.
Der entsprechende Einsetzendabschnitt 14 entspricht im
Wesentlichen in seiner Form der Form des Gegenein-
griffselements 7, so dass dieses leicht von der Unterseite
der Bodenplatte 11 her einsetzbar ist. Analog sind auch
die Anformelemente 35 in die entsprechende Ausneh-
mung 34 eingesetzt.
�[0059] Im Folgenden wird das Zusammenwirken von
insbesondere Eingriffselement 6 und Gegeneingriffsele-
ment 7 nur für jeweils eins dieser Elemente beschrieben,
wobei die entsprechenden gegenüberliegenden Ele-
mente, siehe Figur 1, in gleicher Weise miteinander
wechselwirken, wobei dies auch für die Ausnehmung 34
und Anformelemente 35 gilt.
�[0060] Die Eingriffsausnehmung 13 weist zur Fortset-
zung des Eingriffsabschnitts 14, siehe Figur 3, einen mit
kleineren Abmessungen ausgebildeten Halteendab-
schnitt 15 auf. Dieser ist von einem Randbereich 16 um-
geben. Das Gegeneingriffselement 7, siehe auch Figur
4, ist unterschnitten, wobei der entsprechende Randbe-
reich 16 bei Verschieben des Gegeneingriffselements 7
in Richtung Anlageschenkel 21 in Längsrichtung 10 der
Bodenplatte 11 diesen Hinterschnitt untergreift und so
das Gegeneingriffselement 7 in der entsprechenden Ein-
griffsausnehmung 13 hält.
�[0061] Bei Verschieben des Gegeneingriffselements

7 aus Einsetzstellung 8 in diese entsprechende Halte-
stellung 9, siehe Figur 3, werden analog die Anformele-
mente 35 in der Ausnehmung 34 ebenfalls in Richtung
Anlageschenkel 21 verschoben.
�[0062] Wie bereits ausgeführt, gilt dies jeweils analog
für alle entsprechend an der Oberseite 33 des Gehäuses
2 angeordneten Elemente, siehe Figur 1.
�[0063] In Figur 2 ist noch im Übergang zwischen Bo-
denplatte 11 und Anlageschenkel 21 ein Versteifungs-
element 39 in Form einer Einkerbung 38 erkennbar. In
diesem Bereich ist das Material von Bodenplatte 11 bzw.
Anlageschenkel 21 in Richtung Gehäuse 2 eingedrückt.
�[0064] Bezüglich des Gehäuses 2 sei noch darauf ver-
wiesen, dass dieses als Gehäusemodul 40 ausgebildet
ist, wobei durch die verschiedenen Anformelemente 35
eine variable Befestigung des Gehäuses auch an ande-
rem Befestigungsmittel als dem dargestellten Wandaus-
leger 4 möglich ist.
�[0065] In Figur 3 ist ein Detail analog zu Figur 2 dar-
gestellt, wobei in diesem Fall das Gehäuse 2 bis in die
Haltestellung 9 von Eingriffs- und Gegeneingriffselement
6, 7 verschoben ist. Dadurch wird der Einsetzendab-
schnitt 14 der Eingriffsausnehmung 13 weitestgehend
freigegeben und die Randbereiche 16, siehe Figur 2, un-
tergreifen in der dargestellten Haltestellung 9 den ent-
sprechenden Hinterschnitt des Gegeneingriffselements
7.
�[0066] Die Anformelemente 35 sind ebenfalls in der
Ausnehmung 34 im Wesentlichen so weit wie möglich
bis in Richtung Anlageschenkel 21 verschoben. Weiter-
hin ist ein Einrastvorsprung 32, siehe auch Figur 4, als
Gegenrastelement 30 mit der Rastöffnung 31 als Rast-
element 29 der Bodenplatte 11 in Rasteingriff.
�[0067] Zwischen Gehäuse 2 und Anlageschenkel 21
verbleibt ein Freiraum, der anhand der folgenden Figuren
4 und 5 weiter erläutert wird.
�[0068] Figuren 4 und 5 zeigen Vorderansichten der
Leuchte 1 gemäß der vorangehenden Figuren, wobei die
Ansicht nach Figur 4 analog zur Figur 1 und die Ansicht
nach Figur 5 analog zur Figur 3 ist.
�[0069] In Figur 4 ist insbesondere erkennbar, dass das
Gegeneingriffselement 7 als Zapfen 17 mit Kopfteil 18
und Fußteil 19 ausgebildet ist. Der Kopfteil 18 steht radial
allseitig vom Fußteil 19 vor, so dass bei Verschieben des
Gegeneingriffselements 7 in Haltestellung 9 Kopfteil 18
von dem Halteendabschnitt 15 mit entsprechenden
Randbereich 16 bis auf den dem Einsetzendabschnitt 14
zuweisenden Teil vollständig untergriffen wird. Dies gilt
analog für das in Figur 4 rechts dargestellte Gegenein-
griffselement 7. Bezüglich der entsprechenden Eingriffs-
ausnehmung 13 sei noch darauf hingewiesen, siehe
auch Figur 1, dass diese beide in Richtung Anlageschen-
kel 21 mit hintereinander angeordneten Einsetzendab-
schnitten 14 und Halteendabschnitten 15 ausgebildet
sind, während die übrigen Ausnehmungen 34 aufgrund
der unterschiedlichen Anordnung der Anformelemente
35 spiegelbildlich zu einer mittleren Symmetriefläche
parallel zum Anlageschenkel 21 ausgebildet sind.
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�[0070] Der Anlageschenkel 21 erstreckt sich entlang
der entsprechenden Befestigungsfläche 5, siehe Figur
1, und liegt an dieser an. An seinem unteren Ende 26
weist der Anlageschenkel 21 einen zweifach abgekan-
teten bzw. abgewinkelten Abwinkelschenkel 28 als Ab-
stützschenkel 27 für eine Seitenfläche des Gehäuses 2
auf. Der Abstützschenkel 27 ist im Wesentlichen liegend
L-�förmig mit einem längeren L-�Schenkel 41 und einem
kürzeren L-�Schenkel 42. Der längere L- �Schenkel 41 er-
streckt sich senkrecht zum übrigen Anlageschenkel 21
in Richtung Gehäuse 2 und der kürzere L-�Schenkel 42
verläuft parallel zum übrigen Anlageschenkel 21 entlang
der entsprechenden, ihm zugeordneten Seitenfläche des
Gehäuses 2.
�[0071] In Figur 4 entspricht der Abstand zwischen der
Seitenfläche des Gehäuses 2 und dem kürzeren L-
Schenkel 42 dem Abstand nach Figur 2, in dem beispiels-
weise Gegeneingriffselement 7 mit Eingriffselement 6 in
Eingriff bringbar ist, so dass die Einsetzstellung 8 reali-
siert werden kann. Dazu muss das Gehäuse 2 nach Figur
4 in Richtung Bodenplatte 11 bzw. deren Unterseite 45
nach oben in Figur 4 verschoben werden. Nach Errei-
chen der Einsetzstellung 8 erfolgt das Verschieben des
Gehäuses 2 in Richtung Anlageschenkel 21, so dass sich
die Anordnung des Gehäuses 2 nach Figur 5 ergibt. Hier
ist der kürzere L-�Schenkel 42 in Anlage mit der entspre-
chenden Seitenfläche des Gehäuses 2 und der längere
L-�Schenkel 41 schließt flächenbündig mit der Unterseite
bzw. dem unteren Ende 20 des Gehäuses 2 ab. Das
heißt, die Länge 36 des Anlageschenkels 21 entspricht
der Höhe 37 des Gehäuses 2. Außerdem ist in der ent-
sprechenden Haltestellung 9, siehe auch Figur 3, die Ge-
häuseoberseite 33 mit der Unterseite 45 der Bodenplatte
11 in Anlage.
�[0072] Durch die seitliche Abstützung mittels Abstütz-
schenkel 27 des Anlageschenkels 21 ergibt sich eine ge-
ringere Biegebeanspruchung des Wandauslegers 4
durch das Gewicht des Gehäuses 2, so dass der Wand-
ausleger aus einem dünnen Blech in einfacher Art und
Weise herstellbar ist. Über den Abstützschenkel 27 stützt
sich das Gehäuse 2 an der Befestigungsfläche 5, siehe
Figur 1, ab.

Patentansprüche

1. Leuchte (1), insbesondere Sicherheits- oder Ret-
tungszeichenleuchte, mit einem Gehäuse (2), wel-
ches zumindest eine seitliche Lichtaustrittsfläche (3)
aufweist, und mit einem mit dem Gehäuse (2) ver-
bindbaren Wandausleger (4) zur lösbaren Befesti-
gung der Leuchte (1) an einer insbesondere vertika-
len Befestigungsfläche (5), �
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Wandausleger (4) wenigstens ein Eingriff-
selement (6) und das Gehäuse (2) wenigstens ein
Gegeneingriffselement (7) aufweist, welche durch
Verschieben von Wandausleger (4) und Gehäuse

(2) relativ zueinander in Halteeingriff bringbar sind,
und das Gehäuse (2) in Haltestellung (9) seitlich,
insbesondere benachbart zu einem dem Wandaus-
leger (4) abgewandten unteren Ende (20) des Ge-
häuses gestützt ist.

2. Leuchte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass Eingriffs- und Gegeneingriffselement (6, 7) in
einer Einsetzstellung (8) von Gehäuse (2) und
Wandausleger (4) zuerst in Eingriff miteinander und
anschließend durch Verschieben des Gegeneingriff-
selements (7) entlang des Eingriffelements (6) in
Haltestellung (9) in den Halteeingriff bringbar sind.

3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Gegeneingriffselement (6, 7) zwischen
Einsetz- und Haltestellung (8, 9) in Längsrichtung
(10) des Wandauslegers (4) verschieblich ist.

4. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Wandausleger (4) eine Bodenplatte (11)
aufweist, welche an einem Ende (12) an der Befe-
stigungsfläche (5) lösbar befestigt ist.

5. Leuchte nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Eingriffselement (6) als sich in der Boden-
platte (11) erstreckende Eingriffsausnehmung (13)
ausgebildet ist.

6. Leuchte nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Eingriffsausnehmung (13) einen Einset-
zendabschnitt (14) zum Einsetzen und einen Hal-
teendabschnitt (15) zum Halten des Gegeneingriff-
selements (7) aufweist und das Gegeneingriffsele-
ment entlang der Eingriffsausnehmung (13) zwi-
schen Einsetzend- und Halteendabschnitt (14, 15)
verschieblich ist.

7. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Halteendabschnitt (15) im Vergleich zum
Einsetzendabschnitt (13) kleinere Abmessungen
aufweist und insbesondere ein Randbereich (16)
des Halteendabschnitts (15) das Gegeneingriffsele-
ment (7) in Haltestellung (9) zumindest teilweise un-
tergreift.

8. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Gegeneingriffselement (7) hinterschnitten
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ist.

9. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Gegeneingriffselement (7) als vom Gehäu-
se (2) abstehender, im Wesentlichen T-�förmiger
Zapfen (17) ausgebildet ist.

10. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Gegeneingriffselement (7) ein im Wesent-
lichen flaches Kopfteil (18) und ein sich von diesem
in Richtung Gehäuse (2) erstreckendes Fußteil (19)
aufweist.

11. Leuchte nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Kopfteil (18) allseitig über das Fußteil (19)
im Wesentlichen radial nach außen vorsteht.

12. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Wand-
ausleger (4) ein sich im Wesentlichen entlang der
Befestigungsfläche (5) erstreckenden Anlageschen-
kel (21) insbesondere zur seitlichen Abstützung des
Gehäuses (2) aufweist.

13. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Anlage-
schenkel (21) an der Befestigungsfläche (5) zumin-
dest stellenweise anliegt und/�oder lösbar an der Be-
festigungsfläche befestigt ist.

14. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Randwände
(22, 23, 24) zumindest stellenweise von der Boden-
platte (11) auf einer dem Gehäuse (2) abgewandten
Oberseite (25) vorstehen.

15. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Wand-
ausleger (4) aus einem einteiligen Blechmaterial ge-
formt ist.

16. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Anlage-
schenkel (21) an seinem von der Bodenplatte (11)
abgewandten unteren Ende (26) einen von der Be-
festigungsfläche (5) in Richtung Gehäuse (2) wei-
senden Abstützschenkel (27) aufweist.

17. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstütz-
schenkel (27) als im Wesentlichen liegend L- �förmi-
ger Abwinkelschenkel (28) ausgebildet ist.

18. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Wand-
ausleger (4) wenigstens ein Rastelement (29) auf-
weist, mit dem ein Gegenrastelement (30) des Ge-
häuses (2) in Haltestellung (9) in Rasteingriff ist.

19. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastele-
ment (29) als Rastöffnung (31) in der Bodenplatte
(11) und das Gegenrastelement (30) als Einrastvor-
sprung (32) an einer Gehäuseoberseite (33) ausge-
bildet ist.

20. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Boden-
platte (11) zumindest eine weitere Ausnehmung (34)
für wenigstens ein von der Gehäuseoberseite (33)
vorstehendes Anformelement (35), wie Aufhängele-
ment, Leitungsdurchführungselement oder derglei-
chen, aufweist, entlang welcher Ausnehmung (34)
das Anformelement (35) zwischen Einsetzstellung
(8) und Haltestellung (9) verschieblich ist.

21. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge
(36) des Anlageschenkels (21) im Wesentlichen
gleich der Höhe (37) des Gehäuses (2) ist.

22. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein insbeson-
dere als Einkerbung (38) ausgebildetes Verstei-
fungselement (39) im Übergang von Bodenplatte
(11) zum Anlageschenkel (21) angeordnet ist.

23. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(2) als Gehäusemodul (40) zur variablen Befesti-
gung ausgebildet ist.

24. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Wand-
ausleger (4) einen Deckel zum Aufsetzen auf Bo-
denplatte (11) und Randwände (22, 23, 24) aufweist.

Claims

1. Lighting unit (1), in particular security or escape sign
lighting unit, with a housing (2), having at least one
lateral light emergence face (3), and with a wall ex-
tension arm (4), connectable to the housing (2), for
detachable fastening of the lighting unit (1) to an, in
particular vertical, fastening surface (5),�
characterised in that the wall extension arm (4)
has at least one engagement element (6) and the
housing (2) has at least one counter- �engagement
element (7), which can be brought into holding en-
gagement by displacing the wall extension arm (4)
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and the housing (2) relatively to one another, and
the housing (2) is supported in the holding position
(9) laterally, in particular adjacent to a lower end (20)
of the housing facing away from the wall extension
arm (4).

2. Lighting unit according to claim 1, characterised in
that in an insertion position (8) of the housing (2)
and the wall extension arm (4) the engagement and
counter- �engagement elements (6, 7) can first be
brought into engagement with one another and then,
by displacing the counter-�engagement element (7)
along the engagement element (6), into holding en-
gagement in the holding position (9).

3. Lighting unit according to claim 1 or 2, character-
ised in that the counter- �engagement element (6, 7)
is displaceable between the insertion and holding
positions (8, 9) in the longitudinal direction (10) of
the wall extension arm (4).

4. Lighting unit according to one of the preceding
claims, �
characterised in that the wall extension arm (4)
has a base-�plate (11) which is detachably fastened
at one end (12) to the fastening surface (5).

5. Lighting unit according to claim 4, characterised in
that the engagement element (6) is constructed as
an engagement recess (13) extending in the base-
plate (11).

6. Lighting unit according to claim 5, characterised in
that the engagement recess (13) has an insertion
end section (14) for inserting and a holding end sec-
tion (15) for holding the counter- �engagement ele-
ment (7) and the counter-�engagement element is
displaceable along the engagement recess (13) be-
tween the insertion end and holding end sections
(14, 15).

7. Lighting unit according to one of the preceding
claims, �
characterised in that the holding end section (15)
has smaller dimensions than the insertion end sec-
tion (13) and in particular an edge region (16) of the
holding end section (15) engages at least partially
underneath the counter- �engagement element (7) in
the holding position (9).

8. Lighting unit according to one of the preceding
claims, �
characterised in that the counter-�engagement el-
ement (7) is undercut.

9. Lighting unit according to one of the preceding
claims, �
characterised in that the counter-�engagement el-

ement (7)� is constructed as a substantially T-�shaped
pin (17) projecting from the housing (2).

10. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the counter-�engage-
ment element (7) has a substantially flat head part
(18) and a foot part (19) extending from it in the di-
rection of the housing (2).

11. Lighting unit according to claim 10, characterised
in that the head part (18) projects substantially ra-
dially outwards over the foot part (19) on all sides.

12. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the wall extension arm
(4) has a contact leg (21) extending substantially
along the fastening surface (5), in particular for lat-
eral support of the housing (2).

13. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the contact leg (21)
rests against the fastening surface (5) at least in plac-
es and/or is fastened detachably to the fastening sur-
face.

14. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that edge walls (22, 23,
24) project at least in places from the base-�plate (11)
on an upper side (25) facing away from the housing
(2).

15. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the wall extension arm
(4) is formed of a single-�part sheet metal material.

16. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the contact leg (21)
has a support leg (27) pointing from the fastening
surface (5) in the direction of the housing (2) on its
lower end (26) facing away from the base-�plate (11).

17. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the support leg (27)
is constructed as a substantially horizontal L-�shaped
tangent-�bent leg (28).

18. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the wall extension arm
(4) has at least one catching element (29), with which
a counter- �catching element (30) of the housing (2)
is in catching engagement in the holding position (9).

19. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the catching element
(29) is constructed as a catching orifice (31) in the
base-�plate (11) and the counter-�catching element
(30) as a catching projection (32) on an upper side
(33) of the housing.
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20. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the base-�plate (11)
has at least one further recess (34) for at least one
moulded-�on element (35) projecting from the upper
side (33) of the housing, such as a hook element,
line duct element or similar, the moulded-�on element
(35) being displaceable along said recess (34) be-
tween the insertion position (8) and the holding po-
sition (9).

21. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the length (36) of the
contact leg (21) is substantially equal to the height
(37) of the housing (2).

22. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that a bracing element
(39), constructed in particular as a notch (38), is ar-
ranged in the transition from the base-�plate (11) to
the contact leg (21).

23. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the housing (2) is con-
structed as a housing module (40) for variable fas-
tening.

24. Lighting unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the wall extension arm
(4) has a cover for placing on the base-�plate (11)
and edge walls (22, 23, 24).

Revendications

1. Luminaire (1), en particulier luminaire d’issue de se-
cours ou de sécurité, comprenant un boîtier (2), qui
présente au moins une surface de sortie de lumière
(3) latérale, et comportant une potence murale (4)
pouvant être reliée au boîtier (2), permettant de fixer
de manière amovible le luminaire (1) sur une surface
de fixation (5) en particulier verticale,�
caractérisé en ce que ,�
la potence murale (4) présente au moins un élément
d’engrènement (6) et le boîtier (2) présente au moins
un élément d’engrènement opposé (7), qui peuvent
s’engrener de manière verrouillée par déplacement
de la potence murale (4) et du boîtier (2) l’un par
rapport à l’autre, et en ce que le boîtier (2), dans la
position de verrouillage (9), est appuyé latéralement,
en particulier de manière adjacente à une extrémité
(20) inférieure opposée à la potence murale (4) du
boîtier.

2. Luminaire selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ,�
l’élément d’engrènement et l’élément d’engrène-
ment opposé (6, 7), dans une position d’insertion (8)
du boîtier (2) et de la potence murale (4), peuvent

tout d’abord s’engrener l’un avec l’autre puis, par
déplacement de l’élément d’engrènement opposé
(7) le long de l’élément d’engrènement (6), dans la
position de verrouillage (9), peuvent s’engrener de
manière verrouillée.

3. Luminaire selon l’une quelconque la revendication
1 ou 2,
caractérisé en ce que ,�
l’élément d’engrènement opposé (6, 7) peut être dé-
placé entre la position d’insertion et de verrouillage
(8, 9) dans la direction longitudinale (10) de la po-
tence murale (4).

4. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,�
caractérisé en ce que ,�
la potence murale (4) présente une plaque de fond
(11) qui est fixée de manière amovible au niveau
d’une extrémité (12) sur la surface de fixation (5).

5. Luminaire selon la revendication 4,
caractérisé en ce que ,�
l’élément d’engrènement (6) est configuré comme
un évidement d’engrènement (13) s’étendant dans
la plaque de fond (11).

6. Luminaire selon la revendication 5,
caractérisé en ce que ,�
l’évidement d’engrènement (13) présente une sec-
tion finale d’insertion (14) pour l’insertion et une sec-
tion finale de verrouillage (15) permettant de ver-
rouiller l’élément d’engrènement opposé (7), et l’élé-
ment d’engrènement opposé (7) peut être déplacé
le long de l’évidement d’engrènement (13) entre la
section finale d’insertion et de verrouillage (14, 15).

7. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,�
caractérisé en ce que ,�
la section finale de verrouillage (15) présente, par
rapport à la section finale d’insertion (13), de plus
petites dimensions et, en particulier, une zone péri-
phérique (16) de la section finale de verrouillage (15)
chevauche en partie par le dessous l’élément d’en-
grènement opposé (7) dans la position de verrouilla-
ge (9).

8. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,�
caractérisé en ce que ,�
l’élément d’engrènement opposé (7) constitue un
renfoncement.

9. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,�
caractérisé en ce que ,�
l’élément d’engrènement opposé (7) est configuré
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sous la forme d’un tourillon (17) sensiblement en for-
me de T, faisant saillie par rapport au boîtier (2).

10. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,�
caractérisé en ce que ,�
l’élément d’engrènement opposé (7) présente un
élément de tête (18) sensiblement plat et un élément
de pied (19) s’étendant à partir de celui-�ci en direc-
tion du boîtier (2).

11. Luminaire selon la revendication 10,
caractérisé en ce que ,�
l’élément de tête (18) dépasse de tous les côtés sen-
siblement radialement vers l’extérieur à partir de
l’élément de pied (19).

12. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  la poten-
ce murale (4) présente un côté de positionnement
(21) s’étendant sensiblement le long de la surface
de fixation (5), permettant en particulier le soutien
latéral du boîtier (2).

13. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  le côté
de positionnement (21) repose au moins par sec-
tions sur la surface de fixation (5) et/ou est fixé de
manière amovible sur la surface de fixation.

14. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  les parois
périphériques (22, 23, 24) sont en saillie au moins
par sections par rapport à la plaque de fond (11) sur
une face supérieure (25) opposée au boîtier (2).

15. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  la poten-
ce murale (4) est constituée d’un matériau de tôle
d’un seul tenant.

16. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  le côté
de positionnement (21) présente, sur une extrémité
inférieure (26) opposée à la plaque de fond (11), un
côté d’appui (27) orienté en direction du boîtier (2)
à partir de la surface de fixation (5).

17. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  le côté
d’appui (27) est configuré sous la forme d’un côté
angulaire (28) sensiblement en forme de L.

18. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  la poten-
ce murale (4) présente au moins un élément d’en-
cliquetage (29), avec lequel un élément d’enclique-
tage opposé (30) du boîtier (2) s’engrène par encli-

quetage dans la position de verrouillage (9).

19. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  l’élément
d’encliquetage (29) est configuré sous la forme d’un
orifice d’encliquetage (31) dans la plaque de fond
(11), et l’élément d’encliquetage opposé (30) est
configuré sous la forme d’une saillie d’encliquetage
(32) sur la face supérieure du boîtier (33).

20. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  la plaque
de fond (11) présente au moins un autre évidement
(34) pour au moins un élément de déformation (35)
faisant saillie par rapport à la face supérieure du boî-
tier (33), notamment un élément de suspension, élé-
ment de réalisation de circuit ou similaires, le long
duquel évidement (34), l’élément de déformation
(35) peut se déplacer entre la position d’insertion (8)
et la position de verrouillage (9).

21. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  la lon-
gueur (36) du côté de positionnement (21) est sen-
siblement égale à la hauteur (37) du boîtier (2).

22. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’ un élé-
ment de renforcement (39) configuré en particulier
sous la forme d’une entaille (38) est disposé au ni-
veau de la transition entre la plaque de fond (11) et
le côté de positionnement (21).

23. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  le boîtier
(2) est configuré sous la forme d’un module de boîtier
(40) afin d’obtenir une fixation variable.

24. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  la poten-
ce murale (4) présente un couvercle pouvant être
appliqué sur la plaque de fond (11) et des parois
périphériques (22, 23, 24).
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